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1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG 

DER GEMEINDE AMT WACHSENBURG 2025 

 

Auf Grund des § 60 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt die Gemeinde Amt Wachsenburg 
folgende Nachtragshaushaltssatzung 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; 
dadurch werden 

 erhöht um € vermindert 
um € 

Gesamtplan 
gegenüber bisher in € 

Gesamtplan auf 
nunmehr € verändert 

VWH     
Einnahmen  563.300 0 27.624.400 28.187.700 
Ausgaben 563.300 0 27.624.400 28.187.700 
     
VMH     
Einnahmen  443.150 0 15.669.150 16.112.300 
Ausgaben 443.150 0 15.669.150 16.112.300 

 

§ 2 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 2025 wird von 
10.708.500 € um 540.000 € erhöht und damit auf 11.248.500 € festgesetzt. 

§ 3 

 

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt. 

§ 4 

 

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 

 

Gemeinde Amt Wachsenburg, den 30.Oktober 2025 
 
 
 
Bürgermeister  
Sebastian Schiffer       -Siegel-  
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